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I. Die Klage wird abgewiesen. II. Die Kosten des Verfahrens trÃ¤gt die KlÃ¤gerin.

Tatbestand:

Streitig ist die Sonderzulassung des Beigeladenen zu 7, C.A., Urologe, im Rahmen
der belegÃ¤rztlichen Versorgung nach Â§ 103 Abs. 7 des Sozialgesetzbuches,
FÃ¼nftes Buch (SGB V).

Der Beigeladene zu 7 ist Urologe. Er schloss am 10.10.2001 einen Belegarztvertrag
mit der KreiskrankenhÃ¤user R. gGmbH ab, nach dem er als Belegarzt fÃ¼r
Urologie im Krankenhaus Pfarrkirchen im Rahmen der stationÃ¤ren
Krankenbetreuung tÃ¤tig sein sollte. In besagtem Krankenhaus stehen nach dem
damals gÃ¼ltigen Krankenhausplan 23 Belegbetten fÃ¼r die urologische Abteilung
zur VerfÃ¼gung. FÃ¼r diese 23 Belegbetten waren zum Zeitpunkt der
Ausschreibung zwei BelegÃ¤rzte, Dr. H. und Herr B., tÃ¤tig.

Bei der Ausschreibung durch das Kreiskrankenhaus Pfarrkirchen bewarben sich der
Beigeladene zu 7 und Dr. P., der bereits bis 30.09.2001 belegÃ¤rztlich als Urologe
tÃ¤tig war. Unter Hinweis auf die UnregelmÃ¤Ã�igkeiten bei der Abrechnung
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wÃ¤hrend dieser BelegarzttÃ¤tigkeit wurde Dr. P. beim Abschluss des
Belegarztvertrages nicht berÃ¼cksichtigt.

Der Planungsbereich R. ist mit 140,7% Ã¼berversorgt.

Nach dem Abschluss des Belegarztvertrages beantragte der Beigeladene zu 7 mit
Schreiben vom 04.10.2001 eine Zulassung gemÃ¤Ã� Â§ 103 Abs. 7 SGB V am
Vertragsarztsitz E. im Landkreis R.

Mit Bescheid des Zulassungsausschusses vom 19.12.2001 wurde dieser Antrag
abgelehnt, da bei 23 Belegbetten zwei BelegÃ¤rzte, nÃ¤mlich Dr. H. und Herr B.,
ausreichend seien.

Gegen diesen Bescheid, der am 21.12.2001 zugestellt wurde, legte der
KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte Dr. R. Widerspruch ein, ohne eine BegrÃ¼ndung zu
geben. Die BegrÃ¼ndung wurde erst mit Schreiben vom 02.04.2002 nachgereicht,
wobei der KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte darauf hinwies, dass ein Belegarztvertrag mit
Dr. T. P. nicht zumutbar sei.

Mit Bescheid des Berufungsausschusses vom 21.02.2003 aufgrund der Sitzung vom
30.09.2002 wurde dem Antrag des Beigeladenen zu 7 auf Zulassung gemÃ¤Ã� Â§
103 Abs. 7 SGB V stattgegeben.

Der Beklagte wies in seiner BegrÃ¼ndung zunÃ¤chst darauf hin, dass der
Widerspruch nicht fristgerecht begrÃ¼ndet worden sei, so dass er gemÃ¤Ã� Â§ 44
Zulassungsverordnung fÃ¼r VertragsÃ¤rzte (Ã�rzte-ZV) unzulÃ¤ssig war. Nach
Ermessen habe der Beklagte dennoch in der Sache entschieden, da nach seiner
Auffassung der Widerspruch begrÃ¼ndet sei. Annahmen fÃ¼r einen
rechtsmiÃ�brÃ¤uchlichen Abschluss des Belegarztvertrages seien nicht ersichtlich.
Im Ã¼brigen sei es dem Zulassungsausschuss verwehrt, entgegen dem Gesetz eine
BedÃ¼rfnisprÃ¼fung im Rahmen von Â§ 103 Abs. 7 SGB V durchzufÃ¼hren.

Gegen diese Entscheidung erhob die KlÃ¤gerin mit Schreiben vom 07.03.2003
Klage. In der mÃ¼ndlichen Verhandlung am 01.04.2004 wurde beantragt, den
Bescheid des Beklagten vom 21.02.2003 aufzuheben.

DemgegenÃ¼ber beantragte der BevollmÃ¤chtigte des Beigeladenen zu 7, die
Klage abzuweisen.

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird auf die Klageakte, die beigezogene
Beklagtenakte und die Akte des Zulassungsausschusses verwiesen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die zulÃ¤ssige Klage ist unbegrÃ¼ndet. Der Bescheid des Berufungsausschusses
vom 21.02.2003 ist rechtmÃ¤Ã�ig.

Die Kammer kann weder erkennen, dass im vorliegenden Fall miÃ�brÃ¤uchlich zur
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Erlangung einer Zulassung als Vertragsarzt ein Belegarztvertrag abgeschlossen
wurde noch, dass der KrankenhaustrÃ¤ger nicht berechtigt war, den
Belegarztvertrag mit dem Beigeladenen zu 7 abzuschlieÃ�en.

Die Kammer weist insbesondere darauf hin, dass der Abschluss des
Belegarztvertrages mit dem Beigeladenen zu 7 ordnungsgemÃ¤Ã� erfolgte. Wie
vom Bundessozialgericht gefordert hat der KrankenhaustrÃ¤ger die Belegarztstelle
ordnungsgemÃ¤Ã� im Bayer. Ã�rzteblatt 9/2001 ausgeschrieben. DarÃ¼ber hinaus
ist der KrankenhaustrÃ¤ger in seiner Freiheit beim Abschluss eines
Belegarztvertrages nicht eingeschrÃ¤nkt. Â§ 103 Abs. 7 SGB V verlangt von ihm
nicht, prinzipiell in jedem an der belegÃ¤rztlichen TÃ¤tigkeit interessierten, im
gesperrten Planungsbereich niedergelassenen Arzt einen geeigneten
Vertragspartner zu sehen. Insofern ist der Abschluss des Belegarztvertrages mit
dem Beigeladenen zu 7 nicht zu beanstanden. Aus Sicht der Kammer ist auch nicht
nachvollziehbar, dass sich der KrankenhaustrÃ¤ger des Kreiskrankenhauses Rottal
nicht ernsthaft um den Abschluss eines Belegarztvertrages mit einem bereits
niedergelassenen Arzt bemÃ¼ht hÃ¤tte. Soweit sich auf die Ausschreibung Dr. T.P.
als einziger Vertragsarzt bewarb, kann dem KrankenhaustrÃ¤ger der Abschluss
eines Belegarztvertrages aufgrund der VorfÃ¤lle in der Vergangenheit, die zu einer
KÃ¼ndigung eines bereits bestehenden Belegarztvertrages fÃ¼hrten, nicht
zugemutet werden. Diese GrÃ¼nde waren dem Beklagten auch nachvollziehbar
dargelegt worden.

Die KlÃ¤gerin geht zutreffend davon aus, das Â§ 103 Abs. 7 SGB V nicht nur formell
die Ausschreibung von BelegarztvertrÃ¤gen verlangt, sondern darÃ¼ber hinaus
voraussetzt, dass tatsÃ¤chlich eine belegÃ¤rztliche TÃ¤tigkeit im Sinne des Â§ 121
Abs. 2 SGB V am Krankenhaus ausgeÃ¼bt werden soll. Die Kammer hat bei â�� wie
vorgetragen wurde â�� nunmehr 26 urologischen* Belegbetten im Krankenhaus P.
keine Zweifel, dass die TÃ¤tigkeit als Belegarzt durch den Beigeladenen zu 7 nicht
lediglich pro forma ausgeÃ¼bt wird* und faktisch vÃ¶llig gegenÃ¼ber der
TÃ¤tigkeit in der niedergelassenen Praxis in den Hintergrund tritt. Dabei stÃ¼tzt die
Kammer diese Auffassung vor allem darauf, dass bereits bis zur KÃ¼ndigung des
Belegarztvertrages mit Dr. T.P. im Herbst 2000 drei BelegÃ¤rzte an der Abteilung
tÃ¤tig waren. Im Ã¼brigen kann aus der Tatsache, das weniger als 10 Belegbetten
fÃ¼r den Beigeladenen zu 7 zur VerfÃ¼gung stehen, nicht abgeleitet werden, dass
von einer ernstlich gewollten AusÃ¼bung der belegÃ¤rztlichen TÃ¤tigkeit niemals
die Rede sein kÃ¶nne. Auch bei weniger als 10 Belegbetten kann an der
AusÃ¼bung der belegÃ¤rztlichen TÃ¤tigkeit im Sinne des Â§ 121 Abs. 2 SGB V nicht
automatisch gezweifelt werden (vgl. BSG vom 14.03.2001, B 6 KA 34/00 R).

Besondere Gesichtspunkte, die einen miÃ�brÃ¤uchlichen Abschluss des
Belegarztvertrages wahrscheinlich machten, sind aus Sicht der Kammer nicht
erkennbar.

Deshalb war die Klage in vollem Umfang abzuweisen.

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 197 a SGG i.V.m. Â§ 154 der
Verwaltungsgerichtsordnung.

                               3 / 4

https://dejure.org/gesetze/SGB_V/103.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/103.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/121.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/121.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/121.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%206%20KA%2034/00%20R
https://dejure.org/gesetze/SGG/197a.html
https://dejure.org/gesetze/VwGO/154.html


 

*Urteil berichtigt mit Beschluss vom 25.10.2004*

Erstellt am: 10.11.2004

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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